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Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen 
Begünstigung von Fremd- gegenüber 
Eigenkapitalfinanzierungen (DEBRA) 

Im Mai 2022 legte die Kommission einen Vorschlag vor, um die steuerliche Begünstigung von Fremd- gegenüber 
Eigenkapitalfinanzierungen (DEBRA) anzugehen. Da Schulden aus steuerlicher Sicht gegenüber Eigenkapital 
günstiger behandelt werden, greifen europäische Unternehmen bei der Finanzierung neuer Investitionen 
deutlich stärker auf Bankkredite zurück. Um dieser Verzerrung entgegenzuwirken, schlägt die Kommission vor, 
einen Freibetrag einzuführen, mit dem Eigenkapital die gleiche steuerliche Behandlung gewährt wird wie 
Fremdkapital. Der Rat muss der Richtlinie nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig zustimmen, 
damit diese angenommen wird. Das Parlament wird im Rahmen der Januar-Plenartagung über den 
entsprechenden Bericht abstimmen. 

Hintergrund 
In den meisten Ländern der EU werden Schulden aus steuerlicher Sicht günstiger behandelt als 
Eigenkapital, da Zinszahlungen auf Darlehen steuerlich absetzbar sind. Für Kosten im Zusammenhang mit 
Eigenkapitalfinanzierungen, wie Dividendenzahlungen, gibt es keinen vergleichbaren Steuerfreibetrag. 
Diese Ungleichbehandlung von Fremd- und Eigenkapital führt zu einer Verzerrung zugunsten von 
Fremdkapital bei Investitionsentscheidungen von Unternehmen und kann zu einer übermäßigen 
Schuldenanhäufung führen. Während die Unternehmensverschuldung im Jahr 2010 100 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU entsprach (11 Bio. EUR), stieg sie im Jahr 2021 auf 110 % des BIP der EU 
(16 Bio. EUR). Eine solche Situation macht Unternehmen anfällig für Insolvenz und kann längerfristig zu 
Instabilität in der gesamten EU-Wirtschaft führen.  

Vorschlag der Kommission 
Um der Begünstigung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen von beiden Seiten gleichzeitig 
entgegenzuwirken, hat die Kommission vorgeschlagen, die Eigenkapitalkosten zu senken und die 
Fremdkapitalkosten zu erhöhen. Erstens wird Unternehmen, die neue Investitionen durch 
Kapitalbeschaffung finanzieren, zehn Jahre lang ein Freibetrag für Eigenkapital gewährt. Dieser Freibetrag, 
der von der Steuerbemessungsgrundlage des Unternehmens abgezogen werden kann, würde auf der 
Grundlage der Differenz zwischen dem Nettoeigenkapital am Ende des laufenden Steuerjahres und dem 
Nettoeigenkapital am Ende des vorangegangenen Steuerjahres berechnet, multipliziert mit einem 
Risikoaufschlag. KMU, die neues Eigenkapital beschaffen, würden einen höheren Risikoaufschlag erhalten 
als große Unternehmensgruppen. Zweitens würden die derzeitigen Beschränkungen für die 
Abzugsfähigkeit von Zinsen verschärft, indem für alle Steuerzahler eine Obergrenze von 85 % der 
überschüssigen Fremdkapitalkosten (d. h. gezahlte Zinsen abzüglich erhaltener Zinsen) festgelegt würde. 
Die Richtlinie sollte ursprünglich am 1. Januar 2024 in Kraft treten. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Für das Dossier ist federführend der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen 
Parlaments zuständig, mit Luděk Niedermayer (PPE, Tschechien) als Berichterstatter. Sein Bericht wurde am 
28. November 2023 vom ECON-Ausschuss angenommen. Der Vorschlag wird in dem Bericht weitgehend 
unterstützt, es werden jedoch einige Änderungen vorgenommen, um die Auswirkungen auf die 
Steuereinnahmen zu begrenzen und den derzeitigen ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen 
Rechnung zu tragen. Erstens wird der Zeitraum, in dem der Freibetrag für Eigenkapital steuerlich abgesetzt 
werden kann, für große Unternehmensgruppen von zehn auf sieben Jahre verkürzt. Zweitens wird die 
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Anwendung der strengeren Vorschriften über den Zinsabzug auf 2027 verschoben, wobei die 
Beschränkung ausschließlich für große Unternehmensgruppen gilt.  
Im Rat wurde die Prüfung des DEBRA-Vorschlags seit Ende 2022 ausgesetzt. Allerdings könnte der Rat die 
Verhandlungen möglicherweise im Rahmen der Beratungen über den Vorschlag der Kommission für eine 
umfassendere Reform der Unternehmensbesteuerung (BEFIT) wieder aufnehmen.  
 

Konsultationsverfahren: 2022/0154(CNS); federführender 
Ausschuss: ECON; Berichterstatter: Luděk Niedermayer (PPE, 
Tschechien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing 
des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 
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